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Aktualisierte Potenzialflächenanalyse 
zur Ermittlung von Konzentrationszonen 

für die Windenergienutzung
Konsequenzen aus aktuellen und erneut in den Focus gerückten Urteilen 

des BVerwG und dem „Büren-Urteil“ des OVG NRW sowie der aktuellen 
Genehmigungspraxis der Bezirksregierung Münster 

!
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Bisheriger Planungsstand 
!
!
Potenzialstudie 2012 mit 
Suchbereichen 
!
insgesamt 115 ha 
!
Viele Tabukriterien wurden 
als „hart“ gewertet (dunkel-
blau)
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Bindende Planungsvorgabe des Regionalplans 

hat unverändert Gültigkeit; Zielabweichungen 

können allerdings jederzeit beantragt werden.
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Urteil des OVG NRW (in Fortführung des BVerwG 
vom 13.12.2012) setzt Maßstäbe für die Planung. 

Diese Maßstäbe weichen von der bisherigen 
Praxis der überwiegenden kommunalen 
Planungen ab und macht die rechtsgültigen 
Flächennutzungspläne angreifbar. 

Besonders kritisch: Der Zeitraum für die 
Geltendmachung von beachtlichen Mängeln des 
Abwägungsvorgangs von einem Jahr (§ 215 Abs. 
3 i.V.m. § 214 Abs. 3 BauGB) 

Konsequenz der Bezirksplanungsbehörde: keine 
Genehmigung von Flächennutzungsplänen mit 
Inhalten nach § 35 Abs. 3 Satz 3, die nicht 
urteilskonform umfassend abgewogen sind. 

In der fachlichen Diskussion gilt das OVG-Urteil 
mittlerweile als „Unfall“ – neue Rechtsprechung 
ist aber noch nicht in Sicht.
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Situation in Büren

Bestand an WKA 2010 in der Stadt Büren: 48 
aktuell 2/2014 WKA: 56 in Betrieb, 4 genehmigt, in Planung 38 (!)
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Inhalte des OVG-Urteils

Hinsichtlich der Unterscheidung zwischen harten und weichen Tabuzonen bei 
der Auswahl von Vorrangflächen für die Windenergie trifft die Stadt eine 
materiell-rechtlich gebotene Dokumentationspflicht. 

Es muss überhaupt unterschieden werden zwischen strikten und der Abwägung 
zugänglichen Kriterien. 
Die Abwägungsentscheidung zu den weichen Kriterien ist nachvollziehbar 
darzulegen (Text formulieren, siehe Vorlage) 

Bei der Annahme harter Tabuzonen ist grundsätzlich Zurückhaltung geboten. 

Siedlungsraum, Natur und Landschaft, Artenschutz (v.a. Pauschalierungen) und die 
Mindestgröße einer Zone sind nicht durchgängig harte Kriterien 

Ob eine Konzentrationsflächenplanung der Windenergie substanziell Raum 
verschafft, kann nicht isoliert anhand von Größenangaben beantwortet 
werden. Vorzunehmen ist vielmehr eine Gesamtbetrachtung nach den 
Umständen des Einzelfalls und den örtlichen Gegebenheiten.

Leitsätze OVG-Urteil „Büren“
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Prinzipien der Planung
Die Nutzung der Windenergie im Außenbereich ist seit 1996/97 (Novelle BauGB, 
damals Umweltministerin: Angela Merkel, Minister für Raumordnung: Klaus Töpfer) 
privilegiert. Damit wurde durch Bundesrecht (Baugesetzbuch) ein Eigentumsanspruch 
geschaffen, der nach Artikel 14 Grundgesetz geschützt ist. 

Gleichzeitig wurde die Planungshoheit der Gemeinden eingeschränkt. Lediglich 
aufgrund der Ausnahmeregel in § 35 Abs. 3 Satz 3 kann die Stadt kontingentieren und 
räumlich steuern. Dies ist jedoch gleichbedeutend mit einem Bauverbot auf den 
Flächen, die künftig von Windkraftanlagen frei gehalten werden sollen. 

Diese massive Einschränkung der Nutzungsmöglichkeiten des privaten Eigentums 
setzt eine schlüssige und abgewogene Planung für das gesamte Gemeindegebiet  
voraus und stellt eine extrem hohe rechtliche Hürde dar. 

Die Rechtsprechung verlangt von den Kommunen  für jede Fläche, die aus der 
Privilegierung ausgenommen wird, eine schlüssige Begründung. Der Verdacht von 
Willkür oder eine fehlende Abwägung führen zur Unwirksamkeit der Gesamtplanung.
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Inhalte des OVG-Urteils

Die zwingenden Schritte
Die harten Kriterien sind im ersten Schritt zu bestimmen. Die entsprechenden Flächen 
sind auszusondern. 

Bedauerlicherweise gibt es bereits hier keine eindeutigen Vorgaben. Das OVG räumt 
auch für diesen Schritt im Prinzip einen Handlungsspielraum für die Kommunen ein, 
da hier ausdrücklich von „Zurückhaltung“ die Rede ist. 

Im zweiten Schritt ist die Kommune scheinbar frei in der Bestimmung weicher 
Kriterien, bei denen es sich in der Regel um „Vorsorgekriterien“ handelt 

Die Freiheit der Abwägung endet jedoch an der Frage, ob der Windenergienutzung 
substanziell Raum gelassen werden kann.  

Im dritten Schritt sind die ermittelten Potenzialflächen individuell auf konkurrierende 
Belange zu prüfen, die bei der Betrachtung pauschaler Kriterien nicht berücksichtigt 
werden konnten. 

Im vierten Schritt wird geprüft, ob „substanziell“ Raum bleibt. Wenn das strittig ist, 
sind die Schritte 2 und 3 mit anderer Gewichtung zu wiederholen.
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Auszug „Windenergie Handbuch“. 10. Auflage,  
Dezember 2013 - Alle Rechte bei der Autorin, 
Monika Agatz 
www.windenergie-handbuch.de
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Auszug „Windenergie 
Handbuch“. 10. Auf-
lage, Dezember 2013 
Alle Rechte bei der 
Autorin, Monika Agatz 
www.windenergie-
handbuch.de
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Autorin, Monika Agatz 
www.windenergie-
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Potenzialstudie LANUV NRW

Die Landesregierung erwartet, dass sich die Regionen und Kommunen bei 
Setzung eines Mindestziels nicht mit der Erfüllung des Minimums begnügen, 
sondern vielfach darüber hinaus gehendes Engagement zeigen und damit eine 
Flächenkulisse von insgesamt ca. 2% für die Windenergienutzung eröffnet 
wird.!
!
Die Träger der Regionalplanung legen hierzu Vorranggebiete für die 
Windenergienutzung mindestens in folgendem Umfang zeichnerisch fest:!
- Planungsgebiet Arnsberg 18.000 ha,!
- Planungsgebiet Detmold 10.500 ha,!
- Planungsgebiet Düsseldorf 3.500 ha,!
- Planungsgebiet Köln 14.500 ha,!
- Planungsgebiet Münster 6.000 ha,!
- Planungsgebiet des Regionalverbands Ruhr 1.500 ha.

Auszug LEP-Entwurf 2013
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Das Dilemma des fehlenden  bzw. nicht zweifelsfrei zu bestimmenden Planungsziels 
führt zu einer Schere der Rechtsunsicherheit: 

Wird restriktiv geplant, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein nicht bevorzugter 
Eigentümer  sein durch die Privilegierung eingeräumtes Eigentumsrecht einklagt 
und ggf. Recht bekommt, wenn der Maßstab des Gerichts ein anderer ist. 

Wird großzügig geplant, wächst die Rechtssicherheit gegenüber Klagen von 
Investorenseite. Gleichzeitig wird jedoch die Plankonzept beliebig (gleicht sich an 
die allgemeine Privilegierung an) und droht abwägungsfehlerhaft gegenüber den 
Interessen von Anwohner, den Anforderungen des Artenschutzes oder sonstiger 
konkurrierender Nutzungen zu werden. 

Bei sehr großzügiger Planung wächst zudem das Risiko nicht umsetzbarer 
Konzentrationszonen. Ist dies das Ergebnis der ersten Genehmigungsverfahren, ist 
der Vorwurf der Feigenblatt-Planung nicht weit. 

Mit anderen Worten: so oder so, es bleibt ein planerisches Restrisiko.

Planungsdilemma „substanziell Raum“
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1. Schritt 
harte Kriterien ausscheiden 

!

2. Schritt 
weiche Kriterien abwägen
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Nur harte Kriterien 
(ohne Wald) 
!
In allen verbleibenden 
Flächen wären durch Detail-
planung mit bestimmten 
Anlagentypen, Planung in 
Ausnahmetatbestände hinein 
ggf. Einzelanlagen denkbar. 
Dies sagt nicht über die vom 
Kreis zu prüfende 
Genehmigungsfähigkeit und 
vor allem über die 
Wirtschaftlichkeit. 
!
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Wald als „Kriterium im 
Wandel“ 
!
Derzeit gültige Ziele des 
Landes- und Regional-
planung: Bauverbot 
!
Gemäß Leitfaden und LEP-
Entwurf: Beanspruchung von 
Wald grundsätzlich möglich. 
!
Derzeit „Position“ der 
Bezirksregierung Münster: 
Wald bleibt in den typisch 
waldarmen Münsterland-
Kommunen tabu. 
!
Es verbleiben immer noch 
umfangreiche „Weißflächen“ 
für die der Rat der Gemeinde 
Ostbevern mittels „weicher“ 
Tabukriterien ein Bauverbot 
für Windkraftanlagen 
aussprechend kann (soweit 
am Ende genug übrig bleibt)
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Technische Einrichtungen 
und Denkmalschutz 
!
Der Umgebungsschutz von 
Denkmalen ist nicht 
normiert. 
!
Die Gemeinde als untere 
Denkmalbenörde hat hier 
eine Vorsorgepflicht. 
!
Pufferzonen zu technischen 
Einrichtungen ergeben sich 
aus den Planverfahren. Die 
TÖB unterschiede hier häufig 
zwischen Einzelanträgen und 
Flächennutzungsanträgen.
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Naturschutzbelange 
!
Aus dem Naturschutz heraus 
entstehen nur wenige 
normativ gesicherte Flächen. 
Die Einschätzung des Kreises 
kann am normierend wirken 
!
Ostbevern hat keine 
europäisch bedeutsamen 
Natura 2000 Gebiete und 
daher nur geringe 
Flächenanteile.
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Tabukriterien, deren 
Wirksamkeit durch den Kreis 
gesetzt werden: 
!
Landschaftsschutz 
Biotopverbund



©

Konzentrationszonen für Windenergienutzung in Ostbevern

Gemeinde             Ostbevern

Die Gültigkeit dieser Aussagen ist durch den Kreis 

im Verfahren zu bestätigen - o
der zu ändern
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In der Fläche wirken sich 
Vorsorgeabstände zur 
Wohnnutzung (Siedlung 
800m, Einzelgebäude 500 m) 
massiv aus.
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Die Suchräume sind 
zersplittert und kleinteilig. 
!
In Ostbevern ist die Frage 
berechtigt, ob man 
tatsächlich räumlich steuern 
möchte (und dies auch darf).
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Untersucht wurde bis zu 1km 
jenseits der Gemeindegrenze 
!
Mit Telgte und Warendorf 
könnten grenzübergreifende 
Flächen entwickelt werden.
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Die Zone W1 hat nach den 
bisherigen Einlassungen des 
Kreises keine Chance auf 
Verwirklichung. 
!
Der Rat kann dennoch 
entscheiden, zumindest den 
Randbereich des LSG mit in 
die Planung einzustellen. 
Dies macht aber nur Sinn, 
wenn vor Ort positive arten-
schutzfachliche Detail-
prüfung vorgelegt werden.
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Umgang mit einer „Altzone“ 
!
Für Anlagen, die heute in 
einer Konzentrationszone 
stehen, können die Kriterien 
der Baugenehmigung 
zugrunde gelegt werden. 
Damit bleibt diese Zone 
bestehen. Für Anlagen 
außerhalb gilt dies nicht.
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Eine aus mehreren Einzel-
flächen („Kernen“) 
bestehende Konzentrations-
zone
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Mindestgröße ist ein 
„weiches“ Kriterium. 
!
Eine Konzentrationswirkung 
ist hier nicht vorhanden. 
!
Die Mindestgröße sollte bei 
ca. 15 ha liegen, damit drei 
Anlagen innerhalb einer Zone 
stehen können. 
!
Die Anzahl der Anlagen ist 
normativ nach wie vor nicht 
geregelt. Aufgrund der heute 
vielfachen Leistung (5 bis 
7fach) moderner Windkraft-
anlagen zu den 
Anlagentypen des Jahres 
1996 (600-800 kW) erzeugt 
unter Umständen bereits eine 
Anlage eine ausreichende 
Leistungskonzentration (so 
BVerwG-Richter Gatz).
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Die Mindestgröße wird hier 
nur in Verbindung mit den 
Alt-Anlagen erreicht. 
!
SO 4 widerspricht allen 
Kriterien und macht ggf. das 
schlüssige Gesamtkonzept 
unglaubwürdig. 
!
Der Standort ist für sich zu 
klein und mit knapp 1 km zu 
weit entfernt von den 
anderen Zonen
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BVerwG-Urteil 2004
Die Bezirksregierung stellt fest, dass Konzentrationszonen, die so klein sind, dass ganz 
offensichtlich Teile einer Windkraftanlage aus der Zone herausragen, nicht 
genehmigungsfähig seien. 

Hintergrund: Urteil des BVerwG vom 21.10.2004, AZ 4 C 3.04. Kernaussage: „Allerdings 
sind die äußeren Grenzen des Bauleitplans (...) stets von der gesamten Windkraftanlage 
einschließlich des  Rotors einzuhalten.“ 

Dieses, im Zusammenhang mit einem Bebauungsplan ergangene Urteil war bis dato 
allen Beteiligten nicht bekannt bzw. wurde bei immissionsrechtlichen 
Einzelgenehmigungen nicht beachtet. Die Genehmigungspraxis der letzten zehn 
Jahre in allen Kreisen war aufgrund der Fachgesetzgebung eine andere. 

Nach Rücksprache mit verschiedenen Rechtsanwälten (auch der Vertreter der 
Investoren) kann festgehalten werden, dass die Feststellung der Bezirksregierung 
aber nicht anfechtbar ist. Die daraus erwachsenden Probleme sind für die Investoren 
z.T. gravierend, jedoch nicht Gegenstand der Flächenfindung.

Grenzproblematik
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SW 1 wird gemeinsam mit der 
Nachbarstadt Telgte geplant.  
!
SW 2 ist ein Grenzfall. Die 
Fläche für sich genommen ist 
zu klein, der Abstand zu SW 1 
ist mit 970 m recht groß. 
!
Notwendig ist eine Anfrage 
beim Keis hinsichtlich der 
Befreiung von den 
Bestimmungen des 
Landschaftsschutzes, da die 
Fläche damit ein eigenes 
Gewicht bekommen würde. 
!
Wenn sich hier keine 
Investoren finden, sollte auf 
die Zone verzichtet werden.
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Substanziell Raum?
Einen einheitlichen Maßstab zur Ermittlung des „substanziellen Raum“ gibt es nicht. 
Man kann sich aber über Indizien einer Antwort nähern. 

82,1% neue Konzentrationszonen zuzüglich eines Teils der alten Zonen (hier 
veranschlagt: 50% = 28 ha) entspricht rund 110 ha Fläche „unter Wind“ 

Das ist deutlich weniger als die geschätzten 276 ha des Energieatlas des Landes, der 
jedoch auch große Unschärfen aufweist. 

Bei 8.965 ha Gemeindefläche entspricht dies 1,2% Flächenanteil für Windenergie. Dies 
liegt deutlich unter dem Landesdurchschnittswert von 2 bis 3% 

Der Anteil an regenerativ erzeugtem Strom ist in Ostbevern mit ca. 63% bereits recht 
hoch. Windenergie hat hier den größten Anteil. Daher ist der Bedarf nach weiterer 
regenerativer Energie um eine theoretisch autarke Stromversorgung zu erreiche, 
vergleichsweise gering. Der Zubau von 4 bis 6 moderner Windkraftanlagen würde 
bereits ausreichen. 

Der Verzicht auf planerische Steuerung ist eine abzuwägende Option.
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Weiteres Vorgehen

Abschließende Abwägung zu den Tabukriterien 

Bei Diskussionsbedarf ggf. Potenzialflächenanalyse in Varianten 

Feststellung, dass auch mit Steuerung substanziell Raum geschaffen wird. 

Offizielle Anfrage beim Kreis WAF zu Flächen in bzw. am Rand von LSG 

Ausarbeitung eines 1. Entwurfs für einen Teilflächennutzungsplan Windenergie 

Durchführung der frühzeitigen Beteiligungsverfahren 

Abstimmung mit der Bezirksplanungsbehörde 

je nach Stand des Regionalplans: ggf. formloser Antrag auf Zielabweichung 

Durchführung der öffentlichen Auslegung


